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Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 3

AUSBILDUNG GESTALTEN
Feinoptiker/-in
Hrsg.: BIBB, Bonn 2024

Liste der Entsprechungen 
zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

in dem Ausbildungsberuf Feinoptiker und Feinoptikerin 

Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen 
den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 

Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre 
Kompetenzen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwer-
ben. Hierfür existieren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 

 Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kul-
tusministerkonferenz.

 Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen-
plans, der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist.

Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusminister-
konferenz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames 
Ergebnisprotokoll") von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen 
und Ausbildern in ständiger Abstimmung zueinander erstellt. 

In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans 
den Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und 
sachliche Abstimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Koope-
ration der Lernorte vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 
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Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

1. Manuelles und maschinelles Herstellen von plan- und rundoptischen Bauteilen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

 Funktionen von planoptischen Bauteilen unter 
Berücksichtigung der Eigenschaften von 
Werkstoffen erläutern 

X 

LF 1, 3 

 Funktionen von sphärischen und asphäri-
schen optischen Bauteilen sowie Freiformen 
unter Berücksichtigung der Eigenschaften von 
Werkstoffen erläutern 

LF 1, 2 LF 7 

 Rohteile und Halbzeuge unter Berücksichti-
gung von Rohstoff- und Werkzeugeigenschaf-
ten spanlos und spanend trennen, insbeson-
dere durch Anritzen und Brechen sowie durch 
Trennschleifen  

LF 3 LF 7 

 Schleifverfahren und Schleifwerkzeuge auf-
tragsbezogen und rohstoffspezifisch auswäh-
len

LF 3 LF 7 

 Läppmittel und Läppwerkzeuge auftragsbezo-
gen und rohstoffspezifisch auswählen 

LF 3 LF 7 

 Poliermittel und Polierwerkzeuge auftragsbe-
zogen und rohstoffspezifisch auswählen 

LF 3 LF 7 

 Polierwerkzeuge unter Berücksichtigung geo-
metrischer Anforderungen herstellen 

LF 3 LF 7 

 Schleif-, Läpp- und Polierwerkzeuge konditio-
nieren 

LF 3 LF 7 

 Rohteile und Halbzeuge in Maschinen und 
Anlagen unter Berücksichtigung ihrer Geo-
metrie fixieren, insbesondere durch Kitten und 
Spannen 

LF 3 LF 7 

 Halbzeuge aus unterschiedlichen Werkstof-
fen, insbesondere Glas, unter Berücksichti-
gung von Form-, Lage- und Maßtoleranzen 
herstellen, insbesondere durch Schleifen, 
Läppen und Polieren 

LF 3 LF 7 LF 13 

 Maschinen- und Anlagenwerte prozessbezo-
gen ermitteln, einstellen und optimieren 

LF 3 LF 7 LF 9, 13 

BIBB:  Dr. Stephanie Conein/Markus Bretschneider  
KMK:  August Deinböck/Dr. Andreas Geiß  

Liste der Entsprechungen 

zwischen Ausbildungsrahmenplan (Stand 11. September 2023) und

Rahmenlehrplan (Stand 19. September 2023) 

der Berufsausbildung 

zum Feinoptiker und  
zur Feinoptikerin

Bearbeitungsstand 19. September 2023  
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

 Betriebsstoffe, insbesondere Läpp- und Po-
liermittel sowie Kühlschmierstoffe, ansetzen 

LF 3 LF 7 LF 8 

 optische Bauteile für die weitere Bearbeitung 
schützen 

LF 11,13

 optische Bauteile lagern, verpacken und 
transportieren und dabei Maßnahmen zur 
Vermeidung von Schäden ergreifen 

LF 3 LF 7 

 Eigenschaften von Betriebsstoffen, insbeson-
dere chemische Eigenschaften, Konzentration 
und Temperatur, während des Bearbeitungs-
prozesses kontrollieren und bei Abweichun-
gen Korrekturmaßnahmen ergreifen 

X 

LF 3 LF 7 

 Halbzeuge in Maschinen und Anlagen aus-
richten und zentrierschleifen 

LF 3 LF 7 LF 9 

 Programme für rechnergestützte Fertigungs-
prozesse erstellen 

LF 9 

 Maschinen- und Anlagenparameter für rech-
nergestützte Fertigungsprozesse einstellen 

LF 9, 13 

 automatisierte Prozesse überwachen und bei 
Abweichungen Korrekturmaßnahmen ergrei-
fen 

LF 9, 13 

 automatisierte Prozesse optimieren LF 9, 13

2. Auswählen und Anwenden von Fügetechniken 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

 Fügetechniken zur Bearbeitung von Rohteilen 
und Halbzeugen unter Berücksichtigung von 
Rohstoffeigenschaften auftragsbezogen an-
wenden 

X 

LF 3 LF 7 

 Spannungen beim Fügen von Rohteilen und 
Halbzeugen vermeiden 

LF 3 LF 7 

 Kittarten nach Eigenschaften unterscheiden 
und Kittverfahren, insbesondere unter Berück-
sichtigung von Materialeigenschaften, Geo-
metrien, Toleranzen und Stückzahlen, zum Fi-
xieren und Justieren für zu bearbeitende Roh-
teile und Halbzeuge auswählen und anwen-
den

LF 3 LF 7 

 Verbindungen von Rohteilen und Halbzeugen 
verfahrensabhängig lösen 

LF 3 LF 7 

 Halbzeuge und Ansprengkörper, insbeson-
dere unter Berücksichtigung von Oberflächen-
formtoleranzen und Oberflächenunvollkom-
menheiten, vorbereiten und durch Adhäsion 
verbinden 

X LF 3 LF 7 

3. Reinigen von optischen Bauteilen, Baugruppen und Systemen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

 Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel 
unter Berücksichtigung der Geometrie von op-
tischen Bauteilen, Baugruppen und Systemen 
auftragsbezogen und werkstoffspezifisch aus-
wählen, dabei ökologische und ökonomische 
Aspekte von Nachhaltigkeit beachten 

X LF 3 LF 7 LF 11, 13 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

 optische Bauteile, Baugruppen und Systeme 
zur manuellen und maschinellen Reinigung 
vorbereiten 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 optische Bauteile, Baugruppen und Systeme 
manuell reinigen 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 Ergebnisse von Reinigungsmaßnahmen be-
werten, Abweichungen dokumentieren und 
bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 Reinigungsmittel einer umweltgerechten Ent-
sorgung zuführen 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 optische Bauteile, Baugruppen und Systeme 
maschinell reinigen 

X 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel für 
beschichtete optische Bauteile, Baugruppen 
und Systeme auswählen und Reinigungsver-
fahren durchführen 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 Reinigungsbäder nach betrieblichen Vorga-
ben ansetzen und prüfen 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

 Hilfsmittel zur Bestückung von Reinigungsan-
lagen auswählen und Reinigungsanlagen be-
stücken 

LF 3 LF 7 LF 11, 13 

4. Anwenden von Verfahren zur Oberflächenbeschichtung

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

 Beschichtungsmaterialien und deren Eigen-
schaften sowie Beschichtungsverfahren un-
terscheiden 

X 

LF 8 

 optische Bauteile unter Berücksichtigung von 
deren Materialeigenschaften sowie Beschich-
tungsverfahren und Beschichtungsmaterialien 
zum Beschichten vorbereiten 

LF 8 

 Beschichtungsanlagen vorbereiten und bestü-
cken 

LF 8 

 Oberflächenbeschichtungen durchführen, da-
bei Beschichtungsanlagen bedienen und 
steuern sowie bei Abweichungen Maßnah-
men ergreifen 

LF 8 

 Oberflächen nach der Beschichtung, insbe-
sondere auf Festigkeit, Reflexion und Trans-
mission sowie Unvollkommenheiten, prüfen 

LF 8 

 Prüfergebnisse bewerten, dokumentieren und 
bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen er-
greifen 

LF 8, 10 

5. Montieren und Justieren von Bauteilen und Baugruppen zu optischen Systemen

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

 Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz ergreifen sowie persönliche Schutz-
ausrüstung einsetzen 

X 

LF 11

 ilfsstoffe, insbesondere Feinkitte, Vorrichtun-
gen sowie Werkzeuge und Maschinen aus-
wählen und bereitstellen 

LF 6 LF 11
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

 Bauteile nach technischen Unterlagen zur 
Montage vorbereiten und montagegerecht la-
gern 

LF 11

 optische Bauteile nach technischen Unterla-
gen zu optischen Baugruppen montieren, ins-
besondere durch Feinkitten 

LF 11

 Bauteile für den Einbau auf Funktionalität prü-
fen 

X 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 Maßnahmen zur Vermeidung von Spannun-
gen ergreifen 

LF 11, 12

 mechanische, elektronische sowie optische 
Bauteile und Baugruppen nach technischen 
Unterlagen zu optischen Systemen unter Be-
rücksichtigung von Aufbau und Funktionen 
montieren, insbesondere durch Kleben, Klem-
men und Verschrauben 

LF 11, 12

 Bauteile, Baugruppen und optische Systeme 
unter Beachtung von Maß- und Lagetoleran-
zen während des Montagevorganges justie-
ren und sichern 

LF 11

 bei der Montage von optoelektronischen Sys-
temen Electro-Static-Discharge-Schutz einhal-
ten 

LF 11

 Bauteile, Baugruppen und optische Systeme 
während Montagevorgängen und nach End-
montage anhand technischer Unterlagen auf 
Funktionalität prüfen 

LF 11, 12

 bei funktionalen Abweichungen Korrektur-
maßnahmen ergreifen 

LF 11, 12 

 Ergebnisse bewerten und dokumentieren LF 10, 11, 12 

 Bauteile, Baugruppen und optische Systeme 
lagern, für den Versand vorbereiten und ver-
packen 

LF 6 

6. Messen und Prüfen von optischen Bauteilen, Baugruppen und Systemen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

 Aufbau und Funktion von Mess- und Prüfmit-
teln, insbesondere Interferometer und Gonio-
meter, unterscheiden 

X 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 Mess- und Prüfverfahren sowie Mess- und 
Prüfmittel, insbesondere optische, mechani-
sche und digitale Mess- und Prüfmittel, auf-
tragsbezogen auswählen 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 Mess- und Prüfmittel einstellen, kalibrieren 
und deren Funktionalität überwachen 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 optische Bauteile zum Messen und Prüfen 
vorbereiten, dabei Umwelteinflüsse auf das 
Messen und Prüfen beachten 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 optische Bauteile auf Eigenschaften und Ab-
weichungen, insbesondere in Bezug auf For-
men, Längen, Winkel und Zentrierungen, prü-
fen 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 optische Bauteile auf Eigenschaften und Ab-
weichungen, insbesondere in Bezug auf 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

Werkstoffbeschaffenheit und Oberflächenbe-
schaffenheit, prüfen 

 Funktionen von optischen Bauteilen prüfen LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 Abweichungen von optischen Bauteilen identi-
fizieren sowie Korrekturmaßnahmen durch-
führen und veranlassen 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 Mess- und Prüfprotokolle erstellen LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 Messdaten und Prüfergebnisse auf Plausibili-
tät prüfen, aufbereiten, analysieren, dokumen-
tieren und für die weitere Produktion nutzen 

LF 2 LF 5 LF 10, 12 

 optische Baugruppen und Systeme zum Mes-
sen und Prüfen vorbereiten, dabei Umweltein-
flüsse auf das Messen und Prüfen beachten 

X 

LF 10, 12

 optische Baugruppen und Systeme auf Eigen-
schaften und Abweichungen, insbesondere in 
Bezug auf Formen, Längen, Winkel und Zent-
rierungen, prüfen 

LF 10, 12 

 optische Baugruppen und Systeme auf Eigen-
schaften und Abweichungen, insbesondere in 
Bezug auf Werkstoffbeschaffenheit und Ober-
flächenbeschaffenheit, prüfen 

LF 10, 12 

 Funktionen von optischen Baugruppen und 
Systemen prüfen 

LF 10, 12 

 Abweichungen von optischen Baugruppen 
und Systemen identifizieren sowie Korrektur-
maßnahmen durchführen und veranlassen 

LF 10, 11,12 

 Endkontrollen durchführen und dokumentie-
ren 

LF 10, 11,12 

7. Manuelles und maschinelles Bearbeiten von Metallen und Kunststoffen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

 Halbzeuge aus Metallen und Kunststoffen so-
wie manuelle und maschinelle Bearbeitungs-
verfahren unter Berücksichtigung von Werk-
stoffeigenschaften auswählen 

X 

LF 4 

 Halbzeuge durch manuelle Bearbeitungsver-
fahren spanend und spanlos bearbeiten und 
trennen, insbesondere durch Biegen, Feilen 
und Sägen 

LF 4 

 Halbzeuge durch maschinelle Bearbeitungs-
verfahren bearbeiten, insbesondere durch 
Bohren, Drehen und Fräsen 

LF 4 

 Außen- und Innengewinde unter Beachtung 
von Werkstoffeigenschaften schneiden 

LF 4 

 Bauteile und Baugruppen fügen, insbeson-
dere durch Kleben, Schrauben und Stiften 

LF 11

8. Anwenden des Qualitätsmanagements

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

 Ziele, Aufgaben und Organisation von Quali-
tätsmanagementsystemen erläutern 

X 

LF 10

 betriebliches Qualitätsmanagementsystem 
anwenden 

alle LF alle LF alle LF 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

 produkt- und prozessbezogene Qualitätsstan-
dards unter Berücksichtigung von Normen 
und Richtlinien anwenden 

alle LF alle LF alle LF 

 zur Qualitätssicherung Daten systematisch er-
fassen und auswerten 

alle LF alle LF alle LF 

 Ursachen von Fehlern und Qualitätsmängeln 
systematisch identifizieren, Maßnahmen zur 
Beseitigung ergreifen und dokumentieren 

X 

LF 2, 4 LF 5, 6, 7 LF 10

 zur kontinuierlichen Verbesserung von Pro-
zessen im eigenen Arbeitsbereich beitragen 

LF 2, 4 LF 5, 6, 7 LF 10

9. Planen, Steuern und Optimieren von Arbeitsprozessen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

a) Arbeitsaufträge unter Berücksichtigung von 
technischen Unterlagen prüfen 

X 

alle LF alle LF alle LF 

b) Verfahren unter Berücksichtigung betrieblicher 
Vorgaben sowie von Materialeigenschaften 
auswählen 

alle LF alle LF alle LF 

c) Arbeitsprozesse und Arbeitsschritte unter Be-
achtung von Qualitätsvorgaben, wirtschaftlicher 
und terminlicher Vorgaben sowie Nachhaltig-
keitsaspekten planen 

alle LF alle LF alle LF 

d) Material- und Stücklisten erstellen LF 11

e) Werkstoffe, Betriebsstoffe, Werkzeuge, Maschi-
nen und Anlagen auftragsbezogen bereitstellen 
und vorbereiten 

alle LF alle LF alle LF 

f) Einsatzbereitschaft von Werkzeugen, Maschi-
nen und Anlagen prüfen und bei Abweichungen 
Korrekturmaßnahmen ergreifen 

alle LF alle LF alle LF 

g) Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von Ar-
beitsabläufen vorbereiten alle LF alle LF alle LF 

h) Störungen von Arbeitsprozessen erkennen und 
Maßnahmen zu deren Behebung veranlassen LF 2, 3, 4 LF 5, 7 LF 8, 9, 13 

i) Arbeitsergebnisse kontrollieren und anhand von 
Vorgaben bewerten sowie dokumentieren alle LF alle LF alle LF 

j) Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse auf der 
Grundlage von prozess- und produktbezogenen 
Daten analysieren, auswerten, dokumentieren 
und optimieren 

X LF 9, 10 

10. Bereitstellen von Werkstoffen und Betriebsstoffen  
(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

 Werkstoffe und Betriebsstoffe nach Form, Art 
und Qualität sowie nach Verarbeitbarkeit un-
terscheiden und auftragsbezogen auswählen 

X 

LF 1, 3 LF 7 

die Verfügbarkeit und Qualität von Werkstof-
fen und Betriebsstoffen prüfen sowie bei Ab-
weichungen Maßnahmen ergreifen 

LF 1, 2, 3 LF 5, 7 

 Werk- und Betriebsstoffe zum Schleifen, Läp-
pen und Polieren bereitstellen 

LF 3 LF 7 
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Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

Berufsbildpositionen

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-42 1 2 3/4

 Betriebsstoffe, insbesondere Kühl- und 
Schmierstoffe, kennzeichnen, auffüllen und 
wechseln 

LF 3 LF 6, 7 

 Werkstoffe und Betriebsstoffe nach rechtli-
chen Regelungen und betrieblichen Vorgaben 
entsorgen 

LF 6 

 Maßnahmen zum effizienten Umgang mit 
Wasser ergreifen 

LF 6 

 Transport und Lagerung von Werk- und Be-
triebsstoffen sowie von Produkten sicherstel-
len

LF 6 

 Waren annehmen und anhand von Begleitdo-
kumenten prüfen, insbesondere auf Vollstän-
digkeit und Qualität, sowie Wareneingangsda-
ten erfassen 

LF 10

11. Bedienen und Steuern von Produktionsanlagen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 11) 

 Aufbau und Funktionszusammenhänge von 
Produktionsanlagen und Zusatzeinrichtungen 
erläutern sowie deren Betriebsbereitschaft 
prüfen und sicherstellen 

X 

LF 3, 4 LF 7 LF 8, 9, 11, 13

 Wirksamkeit mechanischer und elektrischer 
Sicherheitsvorrichtungen und Meldesysteme 
prüfen 

LF 3, 4 LF 7 LF 8, 9, 11, 13 

 auftragsbezogene Daten für den Einsatz von 
Produktionsanlagen, auch von vernetzten 
Produktionsanlagen, in Abhängigkeit von 
Werkstoffen, Bauteilen und Baugruppen so-
wie Verfahrenstechnik prüfen, einsetzen und 
diese Anlagen in Betrieb nehmen 

X 

LF 3, 4 LF 7 LF 8, 9, 11, 13 

 in der digital vernetzten Produktion selbstor-
ganisiert arbeiten 

LF 3, 4 LF 7 LF 8, 9, 11, 13 

 Programmabläufe von Produktionsanlagen 
sowie Produktionsprozesse und Fertigungs-
parameter überwachen und steuern 

LF 3, 4 LF 7 LF 8, 9, 11, 13 

 Störungen an Produktionsanlagen feststellen, 
eingrenzen und Maßnahmen zur Behebung 
veranlassen 

LF 3, 4 LF 7 LF 8, 9, 11, 13 

12. Instandhalten von Betriebsmitteln 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 12) 

 Verfahren zur Reinigung, Inspektion und War-
tung von Werkzeugen, Maschinen und Anla-
gen sowie Mess- und Prüfmitteln auswählen 

X 

LF 6 

 Reinigungs-, Inspektions- und Wartungsarbei-
ten durchführen, dabei Maßnahmen zum Um-
weltschutz und zur Nachhaltigkeit ergreifen 

LF 6 

 Ergebnisse von Reinigungs-, Inspektion- und 
Wartungsarbeiten bewerten und nach betrieb-
lichen Vorgaben dokumentieren 

LF 6 

 persönliche Schutzausrüstung einsetzen so-
wie Maßnahmen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ergreifen 

LF 6 

8
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan

Berufsbildpositionen 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

1-18 19-36 1 2 3 

1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

 den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- 
und Geschäftsprozesse des Ausbildungsbe-
triebes erläutern 

während der 

gesamten  

Ausbildung 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungs-
vertrag sowie Dauer und Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses erläutern und Auf-
gaben der im System der dualen Berufsaus-
bildung Beteiligten beschreiben 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte 
der Ausbildungsordnung und des betriebli-
chen Ausbildungsplans erläutern sowie zu de-
ren Umsetzung beitragen 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 die für den Ausbildungsbetrieb geltenden ar-
beits-, sozial-, tarif- und mitbestimmungsrecht-
lichen Vorschriften erläutern 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertre-
tungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbe-
triebes erläutern 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisati-
onen und Gewerkschaften erläutern 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Positionen der eigenen Entgeltabrechnung er-
läutern 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen er-
läutern 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und 
der beruflichen Weiterentwicklung erläutern 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

 Rechte und Pflichten aus den berufsbezoge-
nen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-
schriften kennen und diese Vorschriften an-
wenden 

während der 

gesamten  

Ausbildung 

alle LF 

 Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prü-
fen und beurteilen 

alle LF 

 sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten 
erläutern 

alle LF 

 technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Vermeidung von Gefährdungen sowie von 
psychischen und physischen Belastungen für 
sich und andere, auch präventiv, ergreifen 

alle LF 

 ergonomische Arbeitsweisen beachten und 
anwenden 

alle LF 

 Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
und erste Maßnahmen bei Unfällen einleiten 

nur betrieblich zu vermitteln 

 betriebsbezogene Vorschriften des vorbeu- nur betrieblich zu vermitteln 
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 Störungen an Werkzeugen, Maschinen und 
Anlagen erkennen und Maßnahmen zu deren 
Beseitigung veranlassen 

X 

LF 6 LF 13

 Herstellervorgaben, technische Anweisungen 
und betriebliche Vorgaben beachten 

LF 6 LF 13

 Betriebsbereitschaft von Werkzeugen, Ma-
schinen und Anlagen sicherstellen, Ver-
schleißteile austauschen und den Austausch 
veranlassen 

LF 6 LF 13

13. Anwenden von betrieblicher und technischer Kommunikation 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 13) 

 Aufgaben im Team abstimmen, planen und 
umsetzen, Ergebnisse auswerten und präsen-
tieren sowie Aufgaben übergeben 

X 

alle LF alle LF alle LF 

 Gespräche situationsgerecht führen und 
Sachverhalte darstellen, dabei Fachbegriffe 
anwenden 

alle LF alle LF alle LF 

 technische Zeichnungen sowie Skizzen und 
Stücklisten unter Berücksichtigung von Nor-
men, insbesondere Toleranznormen, anwen-
den sowie analog und digital anfertigen 

alle LF alle LF alle LF 

 technische Unterlagen, insbesondere Be-
triebsanleitungen, Kataloge und Reparaturan-
leitungen, anwenden 

alle LF alle LF alle LF 

 Kommunikation mit vorausgehenden und 
nachfolgenden Funktionsbereichen sicherstel-
len

X 

alle LF alle LF alle LF 

 einfache Auskünfte, auch in einer Fremdspra-
che, erteilen  

alle LF alle LF alle LF

 betriebliches Informationssystem zum Bear-
beiten von Arbeitsaufträgen anwenden sowie 
zur Beschaffung von Informationen und tech-
nischen Unterlagen nutzen 

alle LF alle LF alle LF 

 betriebliches Informationssystem zur Beschaf-
fung und Lagerung von Werkstoffen, Betriebs-
stoffen und Betriebsmitteln nutzen 

LF 6 

 betriebliche Standardsoftware anwenden alle LF alle LF alle LF 
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genden Brandschutzes anwenden, Verhal-
tensweisen bei Bränden beschreiben und 
erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung er-
greifen 

3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

 Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbe-
dingter Belastungen für Umwelt und Gesell-
schaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen 
und zu deren Weiterentwicklung beitragen 

während der 

gesamten 

Ausbildung 

alle LF 

 bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Pro-
dukte, Waren oder Dienstleistungen Materia-
lien und Energie unter wirtschaftlichen, um-
weltverträglichen und sozialen Gesichtspunk-
ten der Nachhaltigkeit nutzen 

alle LF 

 für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelun-
gen des Umweltschutzes einhalten 

alle LF 

 Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materia-
lien einer umweltschonenden Wiederverwer-
tung oder Entsorgung zuführen 

alle LF 

 Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den 
eigenen Arbeitsbereich entwickeln 

alle LF 

 unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im 
Sinne einer ökonomischen, ökologischen und 
sozial nachhaltigen Entwicklung zusammenar-
beiten und adressatengerecht kommunizieren 

alle LF 

4. Digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

 mit eigenen und betriebsbezogenen Daten so-
wie mit Daten Dritter umgehen und dabei die 
Vorschriften zum Datenschutz und zur Daten-
sicherheit einhalten 

während der  

gesamten  

Ausbildung 

alle LF 

 Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien 
und informationstechnischen Systemen ein-
schätzen und bei deren Nutzung betriebliche 
Regelungen einhalten  

alle LF 

 ressourcenschonend, adressatengerecht und 
effizient kommunizieren sowie Kommunikati-
onsergebnisse dokumentieren 

alle LF 

 Störungen in Kommunikationsprozessen er-
kennen und zu ihrer Lösung beitragen 

alle LF 

 Informationen in digitalen Netzen recherchie-
ren und aus digitalen Netzen beschaffen so-
wie Informationen, auch fremde, prüfen, be-
werten und auswählen 

alle LF 

 Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden 
des selbstgesteuerten Lernens anwenden, di-
gitale Lernmedien nutzen und Erfordernisse 
des lebensbegleitenden Lernens erkennen 
und ableiten 

alle LF 

 Aufgaben zusammen mit Beteiligten, ein-
schließlich der Beteiligten anderer Arbeits- 
und Geschäftsbereiche, auch unter Nutzung 
digitaler Medien, planen, bearbeiten und ge-
stalten 

alle LF 
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 Wertschätzung anderer unter Berücksichti-
gung gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren 

alle LF
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